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(54) BETTWARE

(57) Es wird eine Bettware, dazu gehören Oberbet-
ten, Unterbetten und Kopfkissen, aus einem Bezug und
einem Mischfaservlies als Bettwarenfüllung zur Verfü-
gung gestellt, die keine Kunstfasern enthält und die eben-
so frei ist von jeder Art von Tierhaaren und damit auch

für Allergiker geeignet ist und die ein positives Schlafkli-
ma schafft, was dadurch erzielt wird, dass das Mischfa-
servlies mindestens aus Leinenfasern und aus mit Pha-
senwechselmaterial (PZM-Material) ausgestatteten Cel-
luloseregeneratfasern besteht.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Bettware aus einem
Bezug und einem Mischfaservlies als Bettwarenfüllung
gemäß dem Oberbegriff des ersten Schutzanspruches.
[0002] Es ist ein Mischfaservlies und ein Verfahren zu
seiner Herstellung bekannt, EP 1 641 972 B1, welches
als Bettwarenfüllung aus einer Mischung von Polyester-
fasern und Kapokfasern besteht, sodass dieses Misch-
faservlies wesentlichen Ansprüchen hinsichtlich anhal-
tender Bauschkraft und Hausstaubmilbenfreiheit genügt,
die jeweils von einem der beteiligten Mischfaservliesan-
teile zur Verfügung gestellt werden.
[0003] Es sind des Weiteren Bettwarenfüllungen mit
den Hauptbestandteilen Cellulose, Kapok und Schurwol-
le bekannt, DE 20 2005 019 987.7, die ebenfalls mitein-
ander vervliest sind, wobei hier insbesondere die Schur-
wolle der Aufrechterhaltung des Bausches dient.
[0004] Menschen, die jedoch keine Kunstfasern in ih-
ren Bettwaren beinhaltet wissen wollen oder aber reine
Naturfasern oder Tierhaare, wie Schafwolle oder Kamel-
haar, nicht vertragen, kann mit solchen bekannten Bett-
warenfüllungen aus Polyester- oder Polyamidvliesen
oder Vliesen aus Scharf- oder Kamelwolle nicht weiter-
geholfen werden.
[0005] Aufgabe der Erfindung ist es, eine Bettware, da-
zu gehören Oberbetten, Unterbetten und Kopfkissen, zur
Verfügung zu stellen, die keine Kunstfasern enthält und
die ebenso frei ist von jeder Art von Tierhaaren und damit
auch für Allergiker geeignet ist und die ein positives
Schlafklima schafft.
[0006] Die Lösung dieser Aufgabe ergibt sich in Ver-
bindung mit den Merkmalen des Oberbegriffes des ers-
ten Schutzanspruches dadurch, dass das Mischfaserv-
lies mindestens aus Leinenfasern und aus mit Phasen-
wechselmaterial (PCM-Material) ausgestatteten Cellulo-
seregeneratfasern besteht.
[0007] Damit wird basierend auf natürlichem Pflanzen-
material und dessen vorteilhaften Eigenschaften ein po-
sitives Schlafklima in einem Bett geschaffen, da sich das
Schlafen in Naturmaterialien und in einer bakteriologisch
unbedenklichen sowie optimal klimaregulierten Umge-
bung nachweislich entspannend auf eine schlafende
Person auswirkt.
[0008] Mit der Erfindung wird ein Mischfaservlies zur
Verfügung gestellt, welches vornehmlich aus der natür-
lichen Pflanzenfaser Leinen besteht, welches seinen Ur-
sprung in der Flachspflanze hat und aus einer Cellulo-
seregeneratfaser, welche ihren Ursprung im Holz hat,
etwa aus dem des Eukalyptusbaumes. Die Leinenfaser
zählt dabei zu den ältesten von den Menschen kultivier-
ten Pflanzen und kann bis zu 35% seines Eigengewichts
an Feuchtigkeit aufnehmen, ohne sich jedoch dabei
feucht anzufühlen und diese Feuchtigkeit auch sehr
schnell wieder an die Umgebungsluft abgeben, wodurch
sich solche Leinenfasern besonders für den Einsatz in
einem Mischfaservlies von Bettwaren auszeichnen, ins-
besondere auch weil sie des Weitern bakterizide Eigen-

schaften besitzen, Juckreiz, Brennen und entzündliche
Erkrankungen hemmen, glatt, natürlich gewachst und
deswegen fusselfrei sind, ebenso wie antistatisch und
schmutzabweisen. Leinenfasern bieten also bis auf wär-
mende Eigenschaften viele weitere Vorzüge, die ansons-
ten nur durch chemische Zusätze realisierbar wären, auf
die allerdings mit Rücksicht auf allergiebedingte Neben-
wirkungen möglichst verzichtet werden soll.
[0009] Deswegen bietet sich als wärmender Anteil des
Mischfaservlieses erfindungsgemäß das Celluloserege-
nerat an, welches ergänzend mit einem Phasenwechsel-
material (PCM - phase change material) ausgestattet ist,
welches im kalten Zustand in einem festen Aggregats-
zustand vorliegt und sich in einem erwärmten Zustand
verflüssigt, wobei es Wärme aufnimmt, die es bei kühler
werdenden Außentemperaturen und bei seinem Über-
gang in den festen Zustand wieder abgibt, sodass die
Celluloseregeneratfaser nicht nur die benötigten wär-
menden Eigenschaften zur Verfügung stellt, sondern
auch eine hervorragende Temperaturreguliereigen-
schaft mit sich bringt, die ein optimales Mikroklima in ei-
ner damit ausgestatteten Bettwarenfüllung erzeugt, um
beispielsweise zunächst die vom Körper eines Schläfers
erzeugte überschüssige Wärme aufzunehmen und che-
misch zu speichern und diese Wärme bei kälteren Um-
gebungsbedingungen wieder zu erzeugen und an den
Schläfer zurückzugeben.
[0010] Das PCM-Material besteht im Wesentlichen
aus in Mikro-Kapseln gebundenem Paraffin, welches
nicht migrierend ist, also dauerhaft in der Celluloserege-
neratfaser verbleibt, sodass dieser Wärmeumwand-
lungseffekt über die gesamte Lebensdauer einer Bett-
ware aufrechterhalten wird.
[0011] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen des Ge-
genstandes der Erfindung ergeben sich mit und in Kom-
bination aus den nachfolgenden Unteransprüchen.
[0012] Gemäß einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform der Erfindung beträgt der Leinenanteil im
Mischfaservlies bis zu 90% wobei sein Mindestanteil
20% beträgt, um die gewünschten Effekte, etwa den der
Feuchtigkeitsaufnahme, optimal zu verwirklichen.
[0013] Der Celluloseregeneratanteil im Mischfaserv-
lies beträgt bis zu 80%, aber mindestens bis zu 10%,
wobei dieser Celluloseregeneratanteil auch der Auf-
rechterhaltung einer Bauschkraft dient, die dem Leinen-
anteil im Mischfaservlies im Wesentlichen fehlt.
[0014] Entsprechend einer bevorzugten Ausführungs-
variante der Erfindung besteht die Celluloseregeneratfa-
ser aus einer Lyocellfaser, bei der das PCM-Material
beim Erspinnen der Faser direkt mit eingearbeitet wird.
Auch die Celluloseregeneratfaser weist ihrerseits neben
der hervorragenden Wärmespeicherfunktion ein perfek-
tes Feuchtigkeitsmanagement auf, wodurch sich die er-
findungsgemäße Bettwarenfüllung deutlich von bekann-
ten Bettwarenfüllungen hervorhebt.
[0015] Die homogene Vervliesung führt zudem zu ei-
ner gleichmäßigen Wärmeverteilung und liefert somit op-
timale Schlaferlebnisse, ohne dabei allergene Stoffe zu
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beinhalten.
[0016] Zur optimalen Vervliesung der Leinenfasern
und der Celluloseregeneratfasern werden diese in einer
Faseröffnungsanlage mit mehreren Faseröffnungswal-
zen gemeinsamen zu dem homogenen Mischfaservlies
verarbeitet, wobei nach der Öffnung zunächst eine
Schicht des Mischfaservlieses mit einem Gewicht von
nur 10 g/m3 entsteht, sodass zur Verwendung als Bett-
warenfüllung mehrere Schichten des Mischfaservlieses
kreuzweise übereinander und etwas verdichtet angeord-
net sind, sodass das mehrschichtige Mischfaservlies als
Bettwarenfüllung dann ein Gewicht von 100 bis 400 g/m3

aufweist, welches insgesamt immer noch sehr bauschig
ausfällt. Die im Bausch enthaltende Luft verstärkt dabei
die Vorteile der einzelnen Komponenten über das ge-
samte Mischfaservlies und die Vorteile der daraus her-
gestellten Bettwaren.
[0017] Bei einer weiteren besonders bevorzugten Aus-
führungsform des Gegenstandes der Erfindung ist auch
der Bezug nicht aus Kunstfasern oder Tierhaaren beste-
hend, sondern entweder aus Reinleinen in sehr feiner
Qualität oder aber er besteht ebenfalls aus einem Misch-
gewebe mit mindestens 10 % Leinenanteil, wobei ein
Restbestandteil aus Baumwolle bestehen kann, deren
Anteil max. 90 % beträgt.
[0018] Die erfindungsgemäße Bettware stellt damit
insgesamt im Allergiebereich eine sehr effektive Alterna-
tive zu bekannten Bettwaren zur Verfügung, ebenso wie
eine Zusammenstellung vollständig kunstfaserfreie Ma-
terialien in einer Kombination mit sich gegenseitig ergän-
zenden Vorteilen.

Patentansprüche

1. Bettware aus einem Bezug und einem Mischfaserv-
lies als Bettwarenfüllung, dadurch gekennzeich-
net, dass das Mischfaservlies mindestens aus Lei-
nenfasern und aus mit Phasenwechselmaterial
(PZM-Material) ausgestatteten Celluloseregenerat-
fasern besteht.

2. Bettware nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass der Leinenanteil im Mischfaservlies bis zu
90 % beträgt.

3. Bettware nach einem der vorgenannten Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der Leinenanteil
im Mischfaservlies mindestens 20 % beträgt.

4. Bettware nach einem der vorgenannten Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der Celluloserege-
neratmaterialanteil im Mischfaservlies bis zu 80 %
beträgt.

5. Bettware nach einem der vorgenannten Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der Celluloserege-
neratmaterialanteil im Mischfaservlies mindestens

10 % beträgt.

6. Bettware nach einem der vorgenannten Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Celluloserege-
neratfasern eine Lyocellfaser ist.

7. Bettware nach einem der vorgenannten Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Leinenfasern
und die Celluloseregeneratfasern in einer Faseröff-
nungsanlage mit mehreren Faseröffnungswalzen
gemeinsam zu einem homogenen Mischfaservlies
miteinander vervliest sind.

8. Bettware nach einem der vorgenannten Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass eine Schicht aus
Mischfaservlies nach der Öffnung ein Gewicht von
10 g/m2 aufweist.

9. Bettware nach Anspruch 8, dadurch gekennzeich-
net, dass mehrere Schichten des Mischfaservlieses
kreuzweise übereinander angeordnet sind und das
mehrschichtige Mischfaservlies ein Gewicht von bis
zu 400 g/m3 aufweist.

10. Bettware nach Anspruch 8, dadurch gekennzeich-
net, dass mehrere Schichten des Mischfaservlieses
kreuzweise übereinander angeordnet sind und das
mehrschichtige Mischfaservlies ein Gewicht von
mindestens 100 g/m3 aufweist.

11. Bettware nach einem der vorgenannten Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der Bezug aus
Reinleinen besteht.

12. Bettware nach einem der vorgenannten Ansprüche
1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass der Lei-
nenanteil des Bezuges mindestens 10 % beträgt.

13. Bettware nach einem der vorgenannten Ansprüche
1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass ein Baum-
wollanteil des Bezuges maximal 90 % beträgt.
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